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höhung anzufechten, Genüge getan und diesbezüglich die vom Ge-
setz gewollte vorgängige Kontrolle gewährleistet (BGE 121 III 214
E. 3b S. 217 mit Hinweisen). Aufgrund der Aktenlage ist somit er-
stellt, dass das verwendete Formular einem von der zuständigen Be-
hörde genehmigten entspricht. Gegenüber wem und mit welchem
Firmenlogo diese Genehmigung erfolgte, ist nicht massgebend.

Siehe auch S. 198, 225 -- Voir aussi p. 198, 225 --
Vedi anche pagg. 198, 225

V. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRATTO D'ASSICURAZIONE

32. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S.
A. gegen X. AG (Beschwerde in Zivilsachen)

4A_419/2008 vom 28. Januar 2009

Krankentaggeldversicherung nach VVG; allgemeine Geschäftsbedingungen;
Ungewöhnlichkeitsregel.

Eine Bestimmung, wonach der Versicherer den maximalen zeitlichen Um-
fang seiner Leistungspflicht nach Eintritt des Versicherungsfalles durch
einseitige Willenserklärung beeinflussen kann, ist ungewöhnlich (E. 1).

Assurance LCA d'indemnités journalières en cas de maladie; conditions
générales incorporées au contrat; clause insolite.

Une clause autorisant l'assureur à influencer la durée maximum de ses pres-
tations, par une déclaration unilatérale et après la survenance du risque
assuré, est insolite (consid. 1).

Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA;
condizioni generali; regola della clausola inabituale. 

È inabituale una clausola che permette all'assicuratore, dopo che il caso as-
sicurato si è verificato, d'influenzare la durata massima delle sue presta-
zioni mediante una dichiarazione di volontà unilaterale (consid. 1).

A. A. (Beschwerdeführerin) schloss mit der Z. (nachfolgend: die
Versicherung) für die Dauer vom 1. Januar 2000 bis zum 31. De-
zember 2003 eine "Krankentaggeldversicherung für Betriebsinha-
ber und Kaderpersonen gemäss Kollektivvertrag mit dem Schwei-
zerischen Kaderverband" nach VVG (SR 221.229.1) ab. Durch einen

15 AS 135 III - 2009



226 BGE – Schweizerisches Bundesgericht

Unfall vom 23. Dezember 2002 wurde die Beschwerdeführerin dau-
ernd zu 100 % arbeitsunfähig. Die Versicherung leistete Taggelder,
kündigte jedoch den Vertrag per 31. Dezember 2003 und erbrach-
te nach diesem Zeitpunkt bis zum 28. Juni 2004 noch 180 Taggel-
der. Die X. AG (Beschwerdegegnerin) übernahm das Portefeuille der
Versicherung. Sie lehnte in der Folge aber das Gesuch um Ausrich-
tung weiterer Taggelder ab. Daraufhin erhob die Beschwerdeführe-
rin Klage und verlangte von der Beschwerdegegnerin Fr. 33'200.-
nebst Zins. Mit Urteil vom 27. Juni 2008 wies das Sozialversiche-
rungsgericht des Kantons Zürich die Klage ab.

B. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beschwerdeführe-
rin dem Bundesgericht, das Urteil des Sozialversicherungsgerichts
aufzuheben, und hält an dem im kantonalen Verfahren gestellten Be-
gehren fest. Die Beschwerdegegnerin verweist auf das angefochte-
ne Urteil und schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Sozial-
versicherungsgericht hat auf Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut und weist
die Sache an die Vorinstanz zurück.

Aus den Erwägungen:

1. Gemäss Versicherungspolice vom 3. April 2003 vereinbarten die
Parteien bei einem versicherten Jahreslohn von Fr. 73'000.- die
Ausrichtung eines Taggeldes im Rahmen von maximal Fr. 200.-
pro Kalendertag für 720 Tage abzüglich einer Wartefrist von 30 Ta-
gen pro Fall. Als Versicherungsbeginn wurde der 1. Januar 2000,
als Ablauf der 31. Dezember 2003 festgesetzt. Als Vertragsgrund-
lage wurden die allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB),
Ausgabe 2002, genannt. Unter dem Titel "Ende des Versicherungs-
schutzes" bestimmt Art. 22 Abs. 1 lit. c AVB, für die einzelne ver-
sicherte Person erlösche der Versicherungsschutz bei Erlöschen des
Vertrages. Gemäss Art. 22 Abs. 2 AVB werden in diesem Fall im
Zeitpunkt des Erlöschens des Versicherungsschutzes die vertragli-
chen Leistungen für laufende Krankheiten noch während den fol-
genden 180 Tagen bzw. bis zum Ablauf der vereinbarten Leistungs-
dauer, längstens jedoch bis zum Beginn einer Rente nach BVG
(SR 831.40) ausgerichtet. Gemäss Art. 23 Abs. 2 AVB ist der Ver-
trag für die in der Police genannte Dauer abgeschlossen und verlän-
gert sich stillschweigend um ein Jahr, wenn er nicht rechtzeitig ge-
kündigt wird. 



Versicherungsvertrag – 135 III 225 227

1.1 Dass die Kündigung des Versicherungsvertrages durch die Be-
schwerdegegnerin rechtsgültig erfolgte, ist zwischen den Parteien
nicht umstritten. Die Vorinstanz schloss daraus, das Versicherungs-
verhältnis habe am 31. Dezember 2003 geendet, was mit dem Er-
löschen des Vertrages nach Art. 22 Abs. 1 lit. c AVB gleichzusetzen
sei. Für diesen Zeitpunkt bestimme Art. 22 Abs. 2 Satz 1 AVB,
dass die vertraglichen Leistungen für laufende Krankheiten und Un-
fälle noch während der folgenden 180 Tage beziehungsweise bis
zum Ablauf der vereinbarten Leistungsdauer ausgerichtet würden.
Diese Bestimmung ist nach Auffassung der Vorinstanz hinreichend
klar. Die Formulierung "beziehungsweise bis zum Ablauf der ver-
einbarten Leistungen" sei aufgrund des Umstands, dass es der Be-
schwerdegegnerin nicht verwehrt gewesen sei, nach Eintritt des Scha-
denfalles den Taggeldvertrag zu kündigen (Art. 23 Abs. 2 AVB),
limitierend zu verstehen. Werde fristgerecht gekündigt, erlösche der
Versicherungsschutz auf den Kündigungszeitpunkt, selbst wenn in
einem laufenden Schadensfall noch nicht sämtliche Taggelder er-
schöpft sein sollten. Es seien somit grundsätzlich keine Leistungen
über diesen Zeitpunkt hinaus geschuldet, mit der Ausnahme der
hier vereinbarten Nachdeckung von 180 Taggeldern. Diese seien er-
bracht worden, weshalb die Klage bereits aus diesem Grund abge-
wiesen werden müsse und die Frage der Verjährung offengelassen
werden könne.

1.2 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, selbst wenn die in
den AVB enthaltene Regelung als hinreichend klar angesehen wer-
de, könne die Beschwerdegegnerin nichts daraus ableiten, da die
Regelung ungewöhnlich sei und zudem den konkreten Abmachun-
gen in der Versicherungspolice widerspreche.

1.3 Vorformulierte allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind,
wenn sie in Verträge übernommen werden, grundsätzlich nach den-
selben Prinzipien auszulegen wie andere vertragliche Bestimmun-
gen (BGE 135 III 1 E. 2 S. 6 mit Hinweisen). Von der global erklär-
ten Zustimmung zu allgemeinen Vertragsbedingungen sind indessen
alle ungewöhnlichen Klauseln ausgenommen, auf deren Vorhan-
densein die schwächere oder weniger geschäftserfahrene Partei nicht
gesondert aufmerksam gemacht worden ist, da davon auszugehen
ist, dass ein unerfahrener Vertragspartner ungewöhnlichen Klau-
seln, die zu einer wesentlichen Änderung des Vertragscharakters
führen oder in erheblichem Masse aus dem gesetzlichen Rahmen
des Vertragstypus fallen, nicht zustimmt. Je stärker eine Klausel die



228 BGE – Schweizerisches Bundesgericht

Rechtsstellung des Vertragspartners beeinträchtigt, desto eher ist sie
als ungewöhnlich zu qualifizieren (BGE 135 III 1 E. 2.1 S. 7; 119 II
443 E. 1a S. 446 mit Hinweisen).

1.4 Bereits in systematischer Hinsicht fällt auf, dass sich die strit-
tige Regelung nicht unter den Bestimmungen zum Umfang der
Leistungen, sondern zur Dauer des Versicherungsschutzes befin-
det, obwohl sie sich inhaltlich auf die Dauer der Leistungserbrin-
gung und damit auf den Leistungsumfang bezieht. Dieser beträgt
gemäss der besonderen Parteiabrede, welche den allgemeinen Ver-
tragsbestimmungen vorgeht (BGE 125 III 263 E. 4b/bb S. 266 f.
mit Hinweisen), maximal 720 Tage pro Versicherungsfall. Nach dem
umstrittenen Art. 22 Abs. 2 AVB wirkt sich aber ein Erlöschen des
Versicherungsschutzes auf bereits eingetretene Versicherungsfälle
leistungsverkürzend aus, selbst wenn das Vertragsende durch eine
Kündigung seitens des Versicherungsunternehmens hervorgerufen
wurde. Nach dieser Regel hätte es der Versicherer ab einem ge-
wissen Zeitpunkt in der Hand, durch die Kündigung die Leistungs-
dauer abzukürzen und so das vereinbarte Maximum von 720 Tagen
nicht zur Anwendung kommen zu lassen. Eine derartige Möglichkeit
des Versicherungsunternehmens, durch einseitige Willenserklärung
nach Eintritt des Versicherungsfalles auf den zeitlichen Umfang der
geschuldeten Leistungen Einfluss zu nehmen, ist dem Wesen des
Versicherungsvertrages und generell dem Grundsatz "pacta sunt
servanda" (vgl. hierzu BGE 135 III 1 E. 2.4 S. 9) fremd. Bei Ab-
schluss des Vertrages muss der Versicherungsnehmer vernünftiger-
weise weder damit rechnen, dass der Versicherungsschutz gegen
Ende der Vertragsdauer abnimmt, noch damit, dass der Versicherer
nach Belieben eine bereits entstandene Leistungspflicht durch Kün-
digung des Vertrages reduzieren kann. Art. 22 Abs. 2 AVB hätte
zur Folge, dass der Versicherte beim Eintritt eines Schadens gegen
Ende der ursprünglich vereinbarten Vertragsdauer die Leistungs-
dauer zufolge der Ungewissheit über den Fortbestand des Versiche-
rungsvertrages nicht abschätzen könnte. Die Deckungslücken, die
durch die Kürzung der Leistungen infolge Kündigung entstünden,
blieben auch beim Abschluss eines neuen, an den beendigten an-
schliessenden Versicherungsvertrages offen (Art. 9 VVG; NEF, in:
Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag
[VVG], 2001, N. 1 zu Art. 9 VVG). Vor diesem Hintergrund konn-
te die Versicherung nach Treu und Glauben nicht davon ausgehen,
die Beschwerdeführerin würde einer derartigen Klausel zustimmen.
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1.5 Nach dem Gesagten genügt die globale Übernahme der AVB
nicht, um die in Art. 22 Abs. 2 AVB vorgesehene Kürzung der Leis-
tungen bei Kündigung des Vertrages zur Anwendung kommen zu
lassen. Dass die Beschwerdeführerin bei Vertragsschluss auf diese
Klausel speziell hingewiesen worden wäre, ist nicht festgestellt. Da-
her kann die Beschwerdegegnerin aus Art. 22 Abs. 2 AVB nichts zu
ihren Gunsten ableiten, und es kann offenbleiben, ob die Bestim-
mung hinreichend klar und überhaupt zulässig ist.

VI. SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS

POURSUITE POUR DETTES ET FAILLITE

ESECUZIONE E FALLIMENTO

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X.
contre Confédération suisse et Office des poursuites

de Genève (recours en matière civile)
5A_553/2008 du 24 novembre 2008

Art. 22 al. 1 LP; nullité d'une poursuite dirigée contre un débiteur sans
personnalité juridique.

Une poursuite pour des rentes extraordinaires d'invalidité ne peut pas être
dirigée contre la Caisse suisse de compensation (art. 62 al. 2 LAVS et
art. 113 RAVS), qui n'a pas la personnalité juridique; elle doit être noti-
fiée à la Confédération suisse, à Berne (consid. 3).

Art. 22 Abs. 1 SchKG; Nichtigkeit einer Betreibung gegen einen Schuldner
ohne Rechtspersönlichkeit.

Eine Betreibung für ausserordentliche Invalidenrenten kann sich nicht ge-
gen die Schweizerische Ausgleichskasse (Art. 62 Abs. 2 AHVG und
Art. 113 AHVV) richten, der keine Rechtspersönlichkeit zukommt. Die
Betreibung muss gegen die schweizerische Eidgenossenschaft in Bern
eingeleitet werden (E. 3).

Art. 22 cpv. 1 LEF; nullità di un'esecuzione diretta contro un debitore sen-
za personalità giuridica.

Un'esecuzione per rendite straordinarie d'invalidità non può essere diretta
contro la Cassa svizzera di compensazione (art. 62 cpv. 2 LAVS e art. 113
OAVS), che non ha personalità giuridica; essa dev'essere notificata alla
Confederazione svizzera a Berna (consid. 3).


